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 Veröffentlicht am 21.02.2000

Norm

ASGG §2

ZPO §422

1. ASGG Art. 10 § 2 heute

2. ASGG Art. 10 § 2 gültig ab 01.01.1995

1. ZPO § 422 gültig von 16.08.1922 bis 16.08.1922 aufgehoben durch BGBl. Nr. 532/1922

Rechtssatz

Wenn auch in Sozialrechtssachen eine Anfechtung der Entscheidung des Gerichtes zweiter Instanz im Kostenpunkt

ausgeschlossen ist (vgl. SSV-NF 2/82 u.v.) und dieser Rechtsmittelausschluss auch "rein formelle Entscheidungen", wie

eine Zurückweisung wegen Verspätung betriAt (Kodek in Rechberger² §528 ZPO Rz5) kann dies dann nicht zutreAen,

wenn sich das Rekursgericht eine Entscheidung nach §§ 2 ASGG, 522 vorbehält, zumal derjenige dessen Antrag als

verspätet zurückgewiesen wurde, das Recht haben muss, dies zu bekämpfen und eine sachliche Erledigung seines

Antrages zu verlangen (Kodek aa0) und der Rechtsmittelausschluss nach §§2 ASGG, 528 Abs.2 Z3 ZPO dem Rekurs

nicht die Rechte nach §522 ZPO nehmen kann (vgl. Fasching IV §522 Anm.7, S426).Wenn auch in Sozialrechtssachen

eine Anfechtung der Entscheidung des Gerichtes zweiter Instanz im Kostenpunkt ausgeschlossen ist vergleiche SSV-NF

2/82 u.v.) und dieser Rechtsmittelausschluss auch "rein formelle Entscheidungen", wie eine Zurückweisung wegen

Verspätung betriAt (Kodek in Rechberger² §528 ZPO Rz5) kann dies dann nicht zutreAen, wenn sich das Rekursgericht

eine Entscheidung nach Paragraphen 2, ASGG, 522 vorbehält, zumal derjenige dessen Antrag als verspätet

zurückgewiesen wurde, das Recht haben muss, dies zu bekämpfen und eine sachliche Erledigung seines Antrages zu

verlangen (Kodek aa0) und der Rechtsmittelausschluss nach §§2 ASGG, 528 Absatz 2, Z3 ZPO dem Rekurs nicht die

Rechte nach §522 ZPO nehmen kann vergleiche Fasching römisch vier §522 Anm.7, S426).
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